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 Veröffentlicht am 08.05.1991

Norm

ZPO §86

Rechtssatz

Auch eine Prozeßpartei, die der Ansicht ist, ein Protokoll enthalte unrichtige Inhalte von Aussagen, die der Richter

absichtlich hergestellt habe, um damit den Prozeßausgang zu beein6ussen, ist nicht berechtigt, dem Richter

vorzuhalten, er lebe sozusagen auf Kosten der Bevölkerung, handle nur, um seine Macht zu bekunden, begehre reine

Willkürakte und sei des Richteramtes unwürdig.
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